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Rechtsfragen der Kooperation              Nr. 1 / 2003 

 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Die Modellversuchsreihe „Entwicklungsinitiative: 
Neue Förderstruktur für Jugendliche mit beson-
derem Förderbedarf“ hat hinsichtlich der Frage, 
wie die Zusammenarbeit organisiert ist, auch 
einen „experimentellen“ Charakter. Dies betrifft 
unter anderem die rechtlichen Beziehungen, die 
zwischen Arbeitsämtern, Bildungsträgern und 
anderen Beteiligten geknüpft sind: deren 
Rechtsqualitäten waren zu Beginn der Modell-
versuchsreihe nur schwer vorherzusehen. Aus 
diesem Grund ist die Bearbeitung von Rechts-
fragen ein Bestandteil der Prozessbegleitung, 
welcher von der BBJ Consult AG bearbeitet 
wird. 

Am 12./13. Juni 2002 fand in Berlin der erste 
Workshop zu „Rechtlichen Fragestellungen 
im Zusammenhang mit Kooperationsstruktu-
ren“ statt. Die Dokumentation des Workshops 
finden Sie unter: www.neuefoerderstruktur.de – 
Publikationen. Auf der Grundlage der umfang-
reichen Dokumentation haben wir für diese 
Ausgabe u. a. eine Auswahl wichtiger Ergebnis-
se zusammengestellt, die auch für einen breite-
ren Leserkreis von Interesse sein dürften. Die 
vorliegende Ausgabe enthält:  

•= Anmerkungen zu Kooperationsmodellen der 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

•= Hinweise zu Fragen des Umsatzsteuer-
rechts, vor allem im Zusammenhang mit 
Case Management  

•= Stellungnahmen zu den Hartz-Gesetzen 

•= Anmerkungen zur Novellierung des Berufs-
bildungsgesetzes  

•= Info Börse mit Links und Hinweisen auf ein 
Projekt und Literatur. 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass sowohl 
die Workshop-Dokumentation als auch dieser Info 
Dienst eher den Status eines Problemaufrisses 

 
 
 
haben und gegebenenfalls eine Rechtsberatung 
durch einen Anwalt sowie eine Einzelfalllösung 
nicht ersetzen können. 
Dass Sie interessante Anregungen für Ihre 
Arbeit in dieser Ausgabe finden, wünscht sich  
die Redaktion. 

RUNDERLASSE UND MITTEILUNGEN 
DER BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 
Auf der 2. Projektkonferenz der Entwicklungs-
initiative im Mai 2002 äußerten viele Teilneh-
mer/innen den Wunsch, den Status berufsvor-
bereitender Bildungsmaßnahmen hinsichtlich 
der geltenden steuerrechtlichen Vorschriften 
zu klären. Die Hauptstelle der Bundesanstalt 
für Arbeit gab deshalb am 26. Juli 2002 ein 
Schreiben an die am Modellversuch beteilig-
ten Arbeitsämter heraus, das diesem Wunsch 
Rechnung trägt. Der Abschnitt, der berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen betrifft, lautet: 

„Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
ist förderungsfähig, wenn sie auf die Aufnahme 
einer Ausbildung vorbereitet oder der berufli-
chen Eingliederung dient und nicht den Schul-
gesetzen der Länder unterliegt (§ 61 Abs. 1 
SGB III). Neben den Förderelementen des 
Runderlasses 42/96 gehören dazu auch Ange-
bote zur Kompetenzfeststellung, zur Verstär-
kung der Medienkompetenz, Qualifizierungs-
bausteine sowie die Bildungsbegleitung. Die 
Bildungsbegleitung leistet einen Beitrag zur 
Qualifizierung und Stabilisierung der Jugendli-
chen im Rahmen der Ausbildungsvorbereitung. 
Aufgabe der Bildungsbegleitung ist es, den 
Qualifizierungsplan gemeinsam mit den an dem 
Prozess beteiligten Personen und dem Jugend-
lichen abzustimmen, den Verlauf zu überprüfen 
und den Plan ggf. zu modifizieren bzw. fortzu-
schreiben. Bildungsbegleitung wird ebenfalls bei 
der Organisation von Übergängen in neue Qua-
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lifizierungsstufen und in betrieblicher Ausbildung 
aktiv. Sie stellt Unterstützungsangebote für Ju-
gendliche, die eine betriebliche Ausbildung auf-
genommen haben, bereit, falls ein Ausbildungs-
abbruch droht. Bei Maßnahmeabbruch ist sie 
weiterhin Anlaufstelle für den Jugendlichen und 
zuständig für eine sinnvolle Reintegration in den 
Qualifizierungsprozess. Im Bedarfsfall werden 
zusätzliche Hilfsangebote organisiert, die durch 
das sozialpädagogische Personal nicht abge-
deckt werden können. Die Bildungsbegleitung 
beinhaltet Elemente der Beratung, der sozialpä-
dagogischen Betreuung und Begleitung sowie 
der Koordination. Die Aufgabenbereiche sind 
daher detailliert abzustimmen und festzulegen. 
Die Intensität des Angebotes richtet sich nach 
dem Bedarf des einzelnen Jugendlichen. 

Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, 
dass Träger von berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen unter die Umsatzsteuerbe-
freiung nach § 4 Nr. 21 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) fallen. Die Bescheinigung über die Erfül-
lung der Voraussetzungen für eine Steuerbe-
freiung erfolgt nach Nr. 114 Abs. 1 Satz 1 UStR 
durch die zuständige Landesbehörde (Runder-
lass vom 11.4.2002 – Ib2 – 6430/3305 – Be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der 
Bundesanstalt für Arbeit).“ 

Mit dieser Aussage ist der Status der berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahmen hinsicht-
lich des Umsatzsteuerbefreiung grundsätzlich 
geklärt. Damit werden Erörterungen von Einzel-
fragen, die sich z. B. im Zusammenhang mit 
dem Case Management stellen, nicht hinfällig. 
Wiederholt wiesen die Referenten des Rechts-
Workshops darauf hin, ggf. Einzelfalllösungen 
für jeden Modellversuch zu erarbeiten. Insofern 
sind die auf dem Workshop getroffenen Ausfüh-
rungen zum Umsatzsteuerrecht nicht „veraltet“, 
sondern bieten weiterhin einen Anstoß, u. U. 
den Modellversuch rechtlich zu durchleuchten. 

Vorhergehend klärte die Bundesanstalt für Ar-
beit im Runderlass vom 24. Juli 2002 das 
Verfahren bei der Zahlung von Lehrgangskos-
ten bei berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men und Maßnahmen der Benachteiligtenförde-
rung (abH, BÜE). Anstatt einer teilnehmerbezo-
genen Abrechnung erfolgt eine pauschalierte 
Zahlung von Lehrgangskosten. Anhand einer 
Bedarfsprognose sind feste Maßnahmeplätze 
auszuschreiben. „Diese durchschnittliche Platz-
zahl ist für den gesamten Bewilligungszeitraum 
(höchstens bis zu einem Jahr) – unabhängig 
von der tatsächlichen Belegung – bei der Zah-
lung der Lehrgangskosten zugrunde zu legen. 
Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Maß-
nahmeteilnahme sind alle Möglichkeiten zur 
Wiederauffüllung der Teilnehmerplätze auszu-
schöpfen.“ 

Der Runderlass ist auszugsweise als pdf-Datei 
herunterzuladen unter: www.chancen-schaffen.de 
– zum Newsletterarchiv – Oktober 2002 Ausga-
be 68 vom 04.10.2002. 

 
Nach diesen Ausführungen zu Fragen und 
Regelungen, die über die Entwicklungsinitiative 
hinaus von Bedeutung sind, sollen im Folgen-
den nun rechtliche Aspekte der Neuen För-
derstruktur in der Modellversuchsreihe be-
handelt werden. Im folgenden Abschnitt stellen 
wir die BGB-Gesellschaft als ein implikationsrei-
ches Kooperationsmodell dar, auch wenn sie 
nicht die vorherrschende Kooperationsform der 
Modellversuche ist. Im zweiten Abschnitt be-
handeln wir umsatzsteuerrechtliche Sachverhal-
te, insbesondere die einschlägigen Regelungen 
zur Umsatzsteuerbefreiung. Daran schließt sich 
ein Überblick über Stellungnahmen zu den so-
genannten „Hartz-Gesetzen“ und über die No-
vellierung des Berufsbildungsgesetzes an. 

DIE GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN 
RECHTS   
Schließen sich natürliche und/oder juristische 
Personen zusammen, um einen bestimmten 
Zweck zu erfüllen, entsteht eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR), die in den §§ 705ff. 
BGB geregelt ist. Die Gründung einer GbR kann 
mündlich und/oder schriftlich oder konkludent, 
d. h. durch einfaches, gemeinsames Handeln 
erfolgen (auch wenn man nicht bewusst eine 
GbR gegründet hat). Der Vorteil einer GbR 
besteht darin, dass der Gründungsaufwand im 
Vergleich zu anderen Gesellschaftsformen 
(GmbH, Verein u. a.) äußerst gering ist. Der 
Nachteil liegt in der Haftung der Gesellschafter 
und in dem Erfordernis zu gemeinschaftlichem 
Handeln aller Gesellschafter. Die Gesellschafter 
können den Zusammenschluss grundsätzlich so 
nennen, wie sie wollen: Arbeitsgemeinschaft, 
Trägerverbund oder -verband, nicht aber 
GmbH, oHG oder KG.  

Das Gesellschaftsvermögen kann aus Geldmit-
teln und/oder Sachwerten bestehen. Im Falle 
der Modellvorhaben kann die Finanzierung 
durch das Arbeitsamt oder die aus dem Vertrag 
herzuleitende Leistung als Gesellschaftsvermö-
gen bezeichnet werden (§ 706 BGB). Die Ge-
sellschafter werden dann am Gewinn beteiligt (§ 
718 BGB). 

Das Gesellschaftsvermögen ist vom Vermögen 
der einzelnen Gesellschafter zu unterscheiden 
oder vom jeweiligen Vermögen der beteiligten 
Gesellschaften, wenn es sich um einen Zu-
sammenschluss von juristischen Personen han-
delt. Ohne Gesellschaftsvertrag sind die Rege-
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lungen des BGB verbindlich. Es ist aber emp-
fehlenswert, bestimmte Vorschriften des BGB 
durch einen Gesellschaftsvertrag zu modifizie-
ren.  

Die Geschäftsführungsbefugnis (im Innen-
verhältnis) kann vertraglich auf einen oder meh-
rere Gesellschafter übertragen werden (§ 710 
BGB). Auch die Zuständigkeit der Geschäftsfüh-
rung und die Vertretung im Außenverhältnis 
können vertraglich festgelegt werden:  

Ohne eine vertragliche Einschränkung haftet 
im Außenverhältnis jeder Gesellschafter unmit-
telbar und uneingeschränkt mit seinem gesam-
ten Vermögen. Aber einzelvertraglich kann die 
Haftung auf das Gesellschaftsvermögen, das 
Auftragsvolumen o. a. beschränkt werden, wo-
bei die Haftungshöhe beziffert werden muss. 
Die Haftung sollte in jeden Kooperationsvertrag 
aufgenommen werden, um die persönliche Haf-
tung der Gesellschafter auszuschließen. Trotz-
dem muss bei jedem Vertrag mit einem Dritten 
die Haftungsbeschränkung vereinbart bzw. den 
Vertragspartnern bekannt gemacht werden. So 
reicht es z. B. nicht aus, im Briefkopf darauf 
hinzuweisen, dass die Haftung sich nur auf das 
Gesellschaftsvermögen beschränkt. Die Haf-
tungsbegrenzung muss vielmehr vertraglich mit 
einem Dritten individuell vereinbart sein. Das 
heißt, wenn mit der Arbeitsverwaltung eine ver-
tragliche Vereinbarung getroffen wird, dann 
muss in dieser die Haftungsbegrenzung fest-
gehalten sein. 

Vertragliche Beziehungen innerhalb der 
Neuen Förderstruktur 

Für Kooperationsbeziehungen in der Neuen 
Förderstruktur sind im Wesentlichen drei Ko-
operationsmodelle von Bedeutung, die wir kurz 
vorstellen. Grundlegend sind dabei zwei Begrif-
fe: 

Der Kooperationsvertrag ist ein Vertrag zwi-
schen den beteiligten Partnern, er regelt die 
Durchführung einer Maßnahme. Er entspricht 
einem Gesellschaftsvertrag gem. § 705 BGB. In 
diesem Sinne entspricht die Kooperation einer 
GbR. 

Als Auftrag wird sowohl der Vertrag zwischen 
dem Arbeitsamt und der Kooperation bzw. den 
einzelnen Kooperationspartnern als auch der 
Vertrag zwischen dem Hauptauftragnehmer und 
den Unterauftragnehmern bezeichnet. 

Modell 1: Hauptauftragnehmer – Unterauftrag-
nehmer (Übersicht 1) 

Merkmale: Das Arbeitsamt erteilt einen Auftrag 
an einen Hauptauftragnehmer, dieser erteilt 
Unteraufträge an die Gesellschafter (falls Ko-

operationsvertrag vorhanden) oder allgemein an 
Dritte (ohne Kooperationsvertrag). Vertragliche 
Beziehungen bestehen zwischen dem Ar-
beitsamt und dem Hauptauftragnehmer sowie 
zwischen dem Hauptauftragnehmer und den 
Unterauftragnehmern. 

Es handelt sich um eine so genannte "Innenge-
sellschaft", bei der nur der Hauptauftragnehmer 
nach außen gegenüber dem Arbeitsamt auftritt. 
Das Arbeitsamt hat keinen direkten Zugriff auf 
die Unterauftragnehmer, da keine vertraglichen 
Beziehungen zwischen ihm und den Unterauf-
tragnehmern bestehen, die Haftung der Unter-
auftragnehmer beschränkt sich auf denjenigen 
Teil, den sie anbieten, und besteht nur gegen-
über dem Hauptauftragnehmer.  

Die Haupthaftung trifft den Hauptauftragneh-
mer. Er erhält die Förderung des Arbeitsamtes, 
leitet diese an den Unterauftragnehmer weiter 
und haftet für die weitergegebenen Mittel ge-
genüber dem Arbeitsamt. Bei Insolvenz des 
Hauptauftragnehmers haben die Unterauftrag-
nehmer in der Regel keine Handhabe und be-
kommen kein Geld. 

 

Modell 2: Hauptauftragnehmer ist eine GbR 
(Übersicht 2) 

Merkmale: Das Arbeitsamt erteilt einen Auftrag 
an die Kooperation als GbR. Diese ist Hauptauf-
tragnehmer, sie tritt als Außengesellschaft auf 
und ist Vertragspartner der Arbeitsverwaltung. 
Hierzu gibt es zwei Varianten: 

Kooperationsmodell mit einem Hauptauftragnehmer und 
Unterauftragnehmern 

Arbeitsverwaltung 

(Haupt-)
Auftragnehmer 

Träger 1
Unter-

nehmer 1

Vertrag (Auf-
trag) zur Durch-
führung einer 
Bildungsmaß-

nahme 

Verträge (Auf-
träge) zur 

Durchführung 
einzelner 
Module im 

Rahmen einer 
Bildungsmaß-

nahme

Träger 2 
Unter-

nehmer 2 

 
 

... 
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rtr
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•= Die GbR erteilt Unteraufträge an die Gesell-
schafter, die dann Unterauftragnehmer sind.  

•= Die einzelnen Aufträge werden als Gesell-
schafterbeiträge innerhalb der Kooperation 
eingebracht. Diese Variante hat steuerrecht-
liche Folgen. 

 

 
In beiden Varianten spielt der Gesellschaftsver-
trag eine bedeutende Rolle. Es müssen vertrag-
liche Regelungen über Zuständigkeiten, Orga-
ne, die Verteilung der Fördermittel an die ein-
zelnen Gesellschafter der Kooperation u. a. 
getroffen werden. Die Haftung lastet auf allen 
Gesellschaftern gleichberechtigt und wird – im 
Unterschied zu Modell 1 – nicht von einem Auf-
tragnehmer alleine getragen. Der Gesell-
schaftsvertrag und sämtliche internen Regelun-
gen müssen geklärt sein, bevor der Auftrag 
angenommen wird. Das heißt, dass dem Ar-
beitsamt vor der Auftragsvergabe bekannt sein 
muss, dass der Anbieter die Leistungen in Form 
einer GbR erbringen will. 

Modell 3: Einzelvertragliche Vereinbarungen 
(Übersicht 3) 

Merkmale: Das Arbeitsamt erteilt Einzelaufträ-
ge an jeden Träger und schafft so direkte Be-
ziehungen zu jedem einzelnen Beteiligten.  

Es verpflichtet diese, sich zu einer Kooperation 
zu verbinden. In dieser Konstellation ist die Haf-
tung für die Gesellschafter übersichtlicher. Sie 
haften nur für den eigenen Beitrag, in der Regel 
nicht für die anderen Träger. Die Arbeitsverwal-

tung hat in diesem Modell bessere Einwir-
kungsmöglichkeiten auf die einzelnen Auftrag-
nehmer. Diese haben einen geringeren Koope-
rationsaufwand untereinander. Sie müssen nur 
wenige Dinge im Verhältnis zum eben beschrie-
benen Modell regeln. Die Steuerung erfolgt 
durch die Arbeitsverwaltung. 

Es könnte den einzelnen Gesellschaftern auch 
aufgegeben werden, eine Kooperation zu bil-
den, die die Koordinierung übernimmt. Dann 
nähert sich dieses Modell dem Modell 2. Den-
noch gibt es eine Abstufung, da in Modell 2 
keine einzelvertraglichen Verbindungen zwi-
schen der Arbeitsverwaltung und den einzelnen 
Unternehmen, sondern nur zwischen der Ko-
operation (GbR) und der Arbeitsverwaltung 
bestehen.  
 

 
FRAGEN DER UMSATZSTEUER 
Wir behandeln im Folgenden die einschlägigen 
Vorschriften, die eine Steuerbefreiung regeln. 

Im unternehmerischen Bereich einer gemein-
nützigen Körperschaft werden umsatzsteuerli-
che Sachverhalte nach einem bestimmten 
Schema geprüft (Dokumentation Teil 2, Über-
sicht 2). Das Umsatzsteuerrecht stellt immer auf 
den Leistungsaustausch ab. Ziel der in der 
Neuen Förderstruktur beteiligten Akteure ist es 
zu prüfen, ob die Tatbestände der Steuerbefrei-
ung nach § 4 Nr. 21, 22 UStG vorliegen und die 
Akteure (z. B. Bildungsträger) somit steuerbe-
freite Umsätze tätigen. Bildungsmaßnahmen 
innerhalb der Neuen Förderstruktur können 

Kooperationsmodell durch Gründung einer BGB-
Gesellschaft (GbR) 

Arbeitsverwaltung 

(Haupt-) 
Auftragnehmer (GbR)

 
Gesellschafter 1 

Vertrag (Auf-
trag) zur Durch-
führung einer 
Bildungsmaß-

nahme 

Gesellschaf-
terbeiträge in 
Form einzelner 

Module im 
Rahmen einer 
Bildungsmaß-

nahme 

 
Gesellschafter 2 

 
... 

Kooperationsmodell mit einzelvertraglicher 
Anbindung an die Arbeitsverwaltung 

Arbeitsverwaltung 

Träger 1
Unternehmer 1

Verträge (Auf-
träge) zur 

Durchführung 
einzelner 
Module im 

Rahmen einer 
Bildungsmaß-

nahme

... 
Träger 2 

Unternehmer 2 

Kooperationsvertrag 
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nach den Vorschriften des § 4 Nr. 21, 22 UStG 
steuerbefreit sein. 

Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG 

Diese Vorschrift gilt für gemeinnützige Unter-
nehmen und andere steuerpflichtige Unterneh-
men. Die Steuerbefreiung ist dann gegeben, 
wenn 

•= die in § 4 Nr. 21 a), aa) UstG genannten 
Einrichtungen als Ersatzschulen nach dem 
Grundgesetz oder nach Landesrecht ge-
nehmigt sind oder  

•= wenn die zuständige Landesbehörde be-
scheinigt, dass die Einrichtung auf einen 
Beruf oder eine vor einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts abzulegenden 
Prüfung ordnungsgemäß vorbereitet (§ 4 
Nr. 21 a), bb) UStG). 

Es ist regional sehr unterschiedlich, welche 
Landesbehörde für eine Bescheinigung zustän-
dig ist. Die Zuständigkeit kann über die Oberfi-
nanzdirektion in Erfahrung gebracht werden.  

Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 22 UStG 

Diese Vorschrift gilt für gemeinnützige Körper-
schaften. Danach sind die steuerbaren Umsätze 
für Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen 
wissenschaftlicher oder belehrender Art steuer-
befreit, wenn sie von Einrichtungen durchge-
führt werden, die gemeinnützige Zwecke ver-
folgen, soweit diese Einnahmen überwiegend 
zur Deckung der Kosten verwendet werden. Der 
Vorteil dieser Vorschrift ist, dass man keine 
Bescheinigung durch die zuständige Landesbe-
hörde beantragen muss. Nachteilig ist, dass die 
für die Einrichtung tätig werdenden selbststän-
digen Lehrer oder Unterauftragnehmer nicht 
automatisch von der Umsatzsteuer befreit sind, 
es sei denn, diese sind selbst gemeinnützig. 

Grundsätzlich geht das Umsatzsteuerrecht von 
der Einheitlichkeit der Leistung aus, d. h., ein 
einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang wird um-
satzsteuerlich nicht in mehrere Leistungen auf-
geteilt. Nach den Umsatzsteuerrichtlinien wer-
den die Leistungen als wirtschaftlich zusam-
mengehörend definiert.  

Auch wenn die einzelnen Leistungen auf einem 
einheitlichen Vertrag beruhen und für sie ein 
Gesamtentgelt entrichtet wird, reicht dies nicht 
aus, um umsatzsteuerlich eine Einheit festzu-
stellen. Die maßgebliche Frage ist, welche Leis-
tungen zur Bildungsmaßnahme gehören und 
welche als Nebenleistung gewertet werden 
können. Wenn man Nebenleistungen identifi-
ziert hat, ist es so, „dass die Nebenleistungen 
umsatzsteuerlich das Schicksal der Hauptleis-
tung teilen". Eine Nebenleistung zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie einer Hauptleistung an-
gehört und im Vergleich zu dieser nebensäch-
lich ist, d. h. mit ihr zusammenhängt und übli-
cherweise in ihrem Gefolge vorkommt. 

Mögliche Problembereiche bei den Bildungs-
maßnahmen innerhalb der Neuen Förderstruk-
tur können Koordination und Verwaltung, Frei-
zeitveranstaltungen und das Case Management 
darstellen.  

Koordination und Verwaltung: Ein Hauptauf-
tragnehmer wird mit einer Bildungsmaßnahme 
beauftragt, führt selber Maßnahmeteile durch, 
bedient sich anderer Unterauftragnehmer und 
koordiniert die ganze Maßnahme. Koordination 
und Verwaltung stellen in diesem Fall eine Ne-
benleistung dar, sie sind vom Umfang neben-
sächlich, ergänzen die gesamte Bildungsmaß-
nahme und kommen üblicherweise in deren 
Gefolge vor. 

Freizeitveranstaltungen: Finden im Rahmen 
einer solchen Veranstaltung Beherbergung und 
richtige Verpflegung statt, ist man mit diesen 
Leistungen wahrscheinlich nicht mehr im Ne-
benleistungsbereich, da diese Leistungen vom 
Umfang nicht nebensächlich sind und nicht übli-
cherweise im Gefolge einer Freizeitveranstal-
tung vorkommen. Nur für Träger der Jugendhilfe 
ist dies kein Problem, da hier § 4 Nr. 25 ein-
greift. 

Lehrmaterialien, die von einem Träger erstellt 
und im Rahmen der Maßnahme an die Teil-
nehmer veräußert oder durch die Arbeitsverwal-
tung bezahlt werden, sind Nebenleistungen. Sie 
müssen aber von der Einrichtung erstellt wor-
den sein. Kauft eine Einrichtung extern Bücher 
ein und veräußert die dann an die Teilnehmer, 
handelt es sich um eine eigene, nicht steuerbe-
freite Leistung. 

Für das Case Management ist keine generelle 
Befreiung von der Umsatzsteuer nach § 4 Nr. 
21, 22 UStG vorgesehen. Wenn das Case Ma-
nagement bei wirtschaftlicher Betrachtungswei-
se einen nicht unerheblichen Umfang in der 
Gesamtmaßnahme hat, fällt es unter Umstän-
den aus der Beurteilung als Nebenleistung her-
aus. Es besteht die Gefahr, dass die Ge-
samtsteuerbefreiung einer Bildungsmaßnahme 
gefährdet ist, sofern das Case Management 
überwiegt. 

Man muss also das Gesamtbild der Maßnah-
me betrachten, um dann entscheiden zu kön-
nen, ob die sozialpädagogische Betreuung als 
Nebenleistung zur Gesamtmaßnahme anzuse-
hen ist oder nicht. In dem Fall würde sie dann 
auch die Steuerbefreiung genießen. Hier ist es 
empfehlenswert, von der Finanzverwaltung 
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verbindliche Auskünfte zur Klärung zu erlangen. 
Diese Anfragen sind an bestimmte Formbedürf-
nisse gebunden und sollten von einem Steuer-
berater formuliert werden.  

Im Falle des Case Managements und anderer 
(Bildungs-)Leistungen der Träger stellt sich die 
Frage, ob es sich um eine Leistung gegen Ent-
gelt oder um eine Zuwendung (wie dies in der 
Regel bei Drogenhilfevereinen der Fall ist) han-
delt. Die Bezeichnung der Finanzierungsart 
allein ist nicht ausreichend, denn im Zweifelsfall 
prüfen die Finanzbehörden eigenständig, ob ein 
Leistungsaustausch vorliegt oder ob es sich um 
einen echten Zuschuss handelt. Gerade im 
Bereich von Case Management, Profiling, Ver-
mittlung usw. formuliert die öffentliche Hand 
klare Vorgaben, die zu erfüllen sind. Die Ar-
beitsverwaltung behält sich vor, bei Nicht-
Erreichen bestimmter Vermittlungsquoten oder 
anderer Aufgaben Mittel zurückzubehalten. Eine 
Finanzierung über eine Zuwendung wäre dem-
zufolge für solche Leistungen nicht mehr zu 
rechtfertigen: Es handelt sich um Leistungsaus-
tausch, bei dem das Case Management mehr 
und mehr den Charakter einer Hauptleistung 
gewinnt. Entsprechend beurteilt auch die Fi-
nanzverwaltung die jeweiligen Leistungen. 

Angesichts dieser Beurteilungslage empfiehlt 
es sich für die Modellversuche, über die Fi-
nanzbehörde eine Einzelfalllösung zu erarbei-
ten. So hat z. B. ein Modellversuch eine zentra-
le Verrechnungsstelle gegründet und diesen 
Bereich gegenüber anderen Bereichen abge-
grenzt, damit die Umsatzsteuerproblematik sich 
nicht auf die gesamten Tätigkeiten der Bildungs-
träger auswirkt. Nach längeren intensiven Dis-
kussionen mit Finanzbehörden werden nur die 
Leistungen der zentralen Verrechnungsstelle als 
umsatzsteuerpflichtig bewertet. 

Bei einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von 
Bildungsträgern der Neuen Förderstruktur sind 
die Beziehungen zu den Arbeitsämtern durch 
Einzelverträge geregelt (s. Übersicht 2). Auf 
diese Verträge findet entweder § 4 Nr. 22 An-
wendung, wenn der Träger gemeinnützig ist, 
oder § 4 Nr. 21 a), wenn eine Bescheinigung 
vorliegt. Der Kooperationsvertrag zwischen den 
Trägern spielt auch hier umsatzsteuerlich keine 
Rolle, solange er nicht Leistungsmerkmale ent-
hält. 

Bei diesem Vertragsmodell ist folgender Fall 
möglich: Träger 1 ist gemeinnützig, Träger 2 
nicht und muss folglich 16 % Mehrwertsteuer 
einkalkulieren. Der kommerzielle Träger 2, der 
die Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 a), bb) UStG 
nicht erhält, ist als Anbieter um 16 % teurer als 
der gemeinnützige. Wenn eine angebotene 
Leistung z. B. 100 € kostet, dann wird sie ein 

gemeinnütziger Träger auch mit 100 € dem 
Arbeitsamt anbieten, der steuerpflichtige für 116 
€. Wenn er jedoch genauso wie der gemeinnüt-
zige nur 100 € bekommt, müsste er daraus 
Steuern herausrechnen und ihm würde ein Ver-
lust entstehen.  

 
Abschließend kommen wir von spezifischen 
Fragen der Entwicklungsinitiative nun zu aktu-
ellen Arbeitsmarkt- und berufsbildungs-
politischen Veränderungen und Diskussio-
nen: 

STELLUNGNAHMEN ZU DEN HARTZ-
GESETZEN 
Der Gesetzgeber verabschiedete am 23. De-
zember 2002 das Erste und Zweite Gesetz für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
(verkündet im BGBl I 2002 Nr. 87 vom 30.12. 
2002). Die Gesetze beruhen auf dem Bericht 
der Hartz-Kommission und setzen diesen in 
Teilen um. Zu dem Bericht und den Gesetzen 
liegen von Akteuren aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik kontroverse Stellungnahmen 
vor, ein Ende der Diskussion ist vorerst nicht 
abzusehen.  

Akteure aus dem Feld der sozialen Arbeit ha-
ben zwar das Gesamtkonzept grundsätzlich 
begrüßt, bei einzelnen Neuregelungen der Ge-
setze jedoch Bedenken geäußert. Sie warnen 
davor, bei der Reform der Arbeitsmarktpolitik 
Umschichtungen zu ungunsten förderungsbe-
dürftiger Personengruppen vorzunehmen. 

Der Deutsche Caritasverband und die Katholi-
sche Bundesarbeitsgemeinschaft „Integration 
durch Arbeit“ befürchten, dass von den neu 
eingeführten Instrumenten wie z. B. Personal-
serviceagenturen, Minijobs oder Arbeitslosenhil-
fe sozial benachteiligte Zielgruppen nur wenig 
profitieren würden. Zu begrüßen seien die Job-
Center, allerdings müsse sichergestellt sein, 
dass Anlaufstellen bei den Arbeits- und Sozial-
ämtern verknüpft werden und die Vernetzung 
mit weiteren kommunalen Dienststellen und 
freien Trägern gegeben ist (vgl. Stellungnahme 
vom 16. Januar 2002, http://www.caritas.de 
/2338.asp). 

In einer Entwurfsfassung einer Stellungnahme 
zum Hartz-Konzept diskutiert die Arbeitsge-
meinschaft für Jugendhilfe (AGJ) das Risiko, 
dass neue Kooperationsstrukturen aufgebaut 
werden sollen, ohne zu klären, welchen Stel-
lenwert bewährte Strukturen zukünftig haben 
werden. Die Jugendhilfe befinde sich mit ihren 
Angeboten an vielen Schnittstellen und mache 
sie zu geeigneten Anbietern von Personalser-
viceagenturen, die sich mit der Personengruppe 
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junger Menschen beschäftigen. Da die Jugend-
hilfe an dem Gesetzgebungsverfahren kaum 
beteiligt war, sei es umso notwendiger, sich 
frühzeitig an der Umsetzung vor Ort konstruktiv 
zu beteiligen, insbesondere bei jugendspezifi-
scher Kooperation, die im Hartz-Konzept nicht 
vorgegeben sei.  

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände hat eine umfangreiche Stellung-
nahme vom 11. November 2002 zum Entwurf 
eines Ersten und Zweiten Gesetzes für moder-
ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ins Netz 
gestellt: http://www.bda-online.de/www/bda 
online.nsf/MainFrameSet – suchen – „Hartz“ ein 
geben. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund veröffent-
lichte am 11. November 2002 eine Stellung-
nahme zu den Entwürfen eines Ersten und 
Zweiten Gesetzes ..., die als Download unter 
http://www.dgb.de/themen/hartz/themen zur 
Verfügung steht. 

Das Fachforum der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft äußerte sich am 29. Novem-
ber 2002 zu den Hartz-Vorschlägen unter dem 
Titel „Erhöhter Druck auf Arbeitslose“: 
http://www.gew.de/wissen/zeitschriften/e-
w/2002/2002-12/texte/d_s-19.htm 

Das Erste bzw. Zweite Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt steht als 
Download zur Verfügung unter:  

http://www.rechtliches.de/info_Erstes_Gesetz_ 
fuer_moderne_Dienstleistungen_am_Arbeitsma
rkt.html und http://www.rechtliches.de/info_Zwei 
tes_Gesetz...  
http://www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik
/seiten/1_politik_arbeitsmarktreform.htm 

 
ÄNDERUNG DES BERUFSBILDUNGSGE-
SETZES 
Durch Artikel 9 des Zweiten Gesetzes für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist das 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) geändert worden. 
Die Novellierung einzelner Bestimmungen wird 
in Fachkreisen durchaus kritisch diskutiert. In  
§ 1 Abs. 1 BBiG ist die Berufsausbildungsvorbe-
reitung als Bestandteil der Berufsbildung aufge-
nommen worden. Durch die Aufnahme in den 
ordnungsrechtlichen Rahmen des BBiG erfährt 
sie eine statusrechtliche Aufwertung und eine 
offizielle Anerkennung als Regelinstrument der 
Förderung.  

Neue Strukturen, wie die Einführung von Quali-
fizierungsbausteinen, sollen eine verbesserte 
Transparenz und Verwertbarkeit der erworbe-
nen Qualifikationen bei der Bewerbung um ein 

Ausbildungsverhältnis sicherstellen (§§ 50-52). 
„Über die erworbenen Grundlagen beruflicher 
Handlungsfähigkeit ... stellt der Anbieter der 
Berufsausbildungsvorbereitung eine Bescheini-
gung aus“ (§ 51 Abs. 2 Satz 1). Diese Regelung 
verbreitert den Einsatz von Qualifizierungsbau-
steine in der Berufsausbildungsvorbereitung.  

Die neuen Vorschriften des BBiG eröffnen auch 
für Betriebe die Möglichkeit, Berufsausbildungs-
vorbereitung in eigener Verantwortung anzubie-
ten. Betriebe können mit Teilnehmer(inne)n an 
der Berufsausbildungsvorbereitung Qualifizie-
rungsverträge abschließen, in deren Rahmen 
betriebliche Kenntnisse und Fertigkeiten vermit-
telt werden. Damit werden die Jugendlichen 
frühzeitig in die betriebliche Praxis eingebun-
den; die Tätigkeit in der beruflichen Wirklichkeit 
wird zusätzliche Motivation schaffen.  

Die Neufassung des Berufsbildungsgesetzes 
steht als download unter: http://www.bmbf.de 
/gesetz_1933.html zur Verfügung. 

Der Berufsbildungspolitische Arbeitsausschuss 
des DGB veröffentlichte am 6. Dezember 2002 
ein Diskussionspapier, in dem er eine umfas-
sende Novellierung des BBiG sowie eine Ge-
samtreform der Berufsbildung fordert. Drei Vor-
schläge seien hier aufgegriffen, da sie die „Ent-
wicklungsinitiative ...“ unmittelbar betreffen: Die 
Berufsausbildungsvorbereitung ist in das Be-
rufsbildungssystem einzubinden. Für sie ist ein 
differenziertes und flexibles Maßnahmeangebot 
zu entwickeln und mit der Berufsausbildung 
abzustimmen.  

Die Kooperation und Abstimmung der Lernorte 
ist gesetzlich und institutionell abzusichern. 
Außerbetriebliche Einrichtungen sind als 
weitere Lernorte im BBiG aufzunehmen. Ferner 
sind eine Bescheinigung über die erreichten 
Qualifikationen bei Abbruch der Berufsausbil-
dung sowie die Möglichkeit der Nachqualifizie-
rung festzuschreiben. Die Anschlussfähigkeit 
und Anrechenbarkeit der berufsvorbereitenden 
Maßnahmen muss im BBiGneu garantiert sein; 
der Berufsbildungspass ist dazu ein geeignetes 
Dokumentationsinstrument. Zur Förderung der 
internationalen Mobilität wäre ein Anrechnungs- 
und Übertragungssystem zu entwickeln bzw. zu 
erweitern, um jede Form von (Aus-)Bildung 
erfassen zu können.  

Die Jugendsozialarbeit News Nr. 113 enthält 
eine Kurzfassung des Diskussionspapiers vom 
27.01.2003 unter:  

http://www.news.jugendsozialarbeit.de/index.htm,  
die Langfassung ist zu finden unter:  
http://www.dgb.de/themen/themen_a_z/abisz_do
ks/b/berufsbildung_reform.pdf/view?showdesc=1 
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INFO-BÖRSE ... INFO-BÖRSE ... INFO-BÖRSE ... INFO-BÖRSE ... INFO-BÖRSE .. 

�  INTERNET 

Die Verlagsgruppe Praktisches Wissen be-
treibt seit März 1999 einen Fach-
Informationsdienst, den Sie unter 
www.steuernetz.de abrufen können. Sie finden 
dort Praxis-Tipps, Gesetzestexte, Urteile, 
Newsletter, Musterverträge und -briefe, Check-
listen, Fachartikel, Infos für Unternehmer und 
Geschäftsführer, Infos zu Controlling, Arbeits-
recht, Personal, Rechnungswesen, Steuern 
sparen u. v. m. Ein Online-Steuerlexikon ent-
hält kurze und verständliche Informationen zu 
mehr als 700 Stichworten, die von der steuer-
netz.de-Redaktion laufend aktualisiert werden. 

Unter www.jusline.de gelangen Sie zu einem 
Internet-Portal für Rechtsinformationen und 
Rechtsdienstleistungen. Unter dem Button 
„Verträge“ können Sie aus zahlreichen Verträ-
gen, Briefentwürfen und Gerichtsvorlagen das 
gesuchte Dokument auswählen. Jusline bietet 
auch Gesetzestexte, Informationen zur Recht-
sprechung, zu Rechtsanwälten und Sachver-
ständigen an.  

� PROJEKT  

Die Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk entwickelt mit zentralen Fachver-
bänden, Handwerkskammern, Bildungszentren 
und Betrieben Maßnahmen, um die Chancen 
von arbeitslosen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen für eine Ausbildung zu verbes-
sern. Im Mittelpunkt dieser Maßnahmen steht 
die Entwicklung bundeseinheitlicher Qualifi-
zierungsbausteine, die für die zahlenmäßig 
am stärksten besetzten Handwerksberufe ge-
schaffen werden und auch in der Nachqualifi-
zierung eingesetzt werden können. Das Pro-
jekt legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung 
eines Bausteinkonzepts für 14 Handwerksbe-
rufe, auf die Erstellung geeigneter Medien 
sowie auf bundesweiten Transfer. 

Ansprechpartner im ZWH: Dr. Beate Kramer, 
Tel.: 0211/30200912, E-Mail: bkramer@zwh. 
de 

� LITERATURTIPP 
Bylinski, Ursula: Beschäftigungsrisiken und 
Ressourcen zur Lebensbewältigung. Eine em-
pirische Studie zum Erleben von Erwerbslosig-
keit junger Facharbeiter nach der 
außerbetrieblichen Berufsausbildung – W. 
Bertelsmann Verlag: Bielefeld 2002 (Reihe: 
Berufsbildung, Arbeit und Innovation, Bd. 14), 
ISBN 3-7639-3040-X, ca. 320 S., 35 €. 

Die Autorin geht der Frage nach, welche 
Handlungs- und Bewältigungskompetenzen 
bereits in der Ausbildung gestärkt werden soll-
ten, damit die Auszubildenden lernen, produk-
tiv mit diskontinuierlichen Erwerbsverläufen 
umzugehen. Dazu rekonstruiert sie, gestützt 
auf Interviews, die subjektiven Deutungsmus-
ter der jungen Facharbeiter. Im Mittelpunkt der 
Untersuchung stehen die verfügbaren perso-
nellen und kontextuellen Ressourcen. An-
schließend gibt sie einen Ausblick darauf, wie 
die Untersuchungsergebnisse in die sozialpä-
dagogische Berufsausbildung einfließen kön-
nen. 

 

IN EIGENER SACHE 

Wir möchten den Anteil der elektronisch ver-
schickten INFO DIENSTE erhöhen und bitten 
Sie, uns ggf. Ihre aktuelle Email-Adresse 
mitzuteilen. Schicken Sie uns eine Mitteilung, 
wenn Sie den INFO DIENST nicht mehr bezie-
hen möchten. 

Wie freuen uns, wenn Sie Ihre Kooperations-
partner/innen auf den INFO DIENST aufmerk-
sam machen – und selbstverständlich über 
Anregungen und Kritik. 
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